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Ordnung  

zur Änderung der Ordnung für die Masterprüfung 

im konsekutiven Studiengang Mechatronik- und 

Automobilsysteme (M.Eng.) an der Fachhochschule 

Bingen 

 

Vom 04. Februar 2014 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 

Nr. 3 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 19. 

November 2010 (GVBl. S. 463) zuletzt geändert 

durch  Gesetz  vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), BS 

223-41, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 2 

– Technik, Informatik und Wirtschaft der Fachhoch-

schule Bingen am 08.01.2014 die folgende Ord-

nung zur Änderung der Prüfungsordnung für den 

Masterstudiengang Mechatronik- und Automobil-

systeme (M.Eng) an der Fachhochschule Bingen 

vom 01. Februar 2012 (FH Publica 19/2012, S. 

284ff.), zuletzt geändert am 16.05.2013 (FH Publica 

6/2013), beschlossen. Diese Änderungsordnung 

hat der Präsident der Fachhochschule Bingen mit 

Schreiben vom 30. Januar 2014 genehmigt. 

 

Sie wird hiermit bekannt gegeben. 

 

Artikel 1 

Die Modultabellen im Anhang 1 der Ordnung für 

die Masterprüfung im konsekutiven Studiengang 

Mechatronik- und Automobilsysteme (M.Eng.) vom 

1.2.2012 werden durch die Modultabellen im nach-

folgenden Anhang ersetzt. 

Artikel 2 

§ 14 Abs. 2 erhält folgende Fassung „(2) Die Studie-

renden haben dafür Sorge zu tragen, dass sie sich 

nach Absolvieren der studienbegleitenden Mo-

dulprüfungen zur Abschlussarbeit anmelden. Sollte 

die oder der Studierende kein Thema und keine 

betreuende Person vorschlagen, sorgt der Prü-

fungsausschuss auf Antrag der oder des Studieren-

den dafür, dass sie oder er ein Thema und eine 

betreuende Person für ihre Abschlussarbeit erhält. 

Die Ausgabe der Themen der Abschlussarbeit er-

folgt über den Prüfungsausschuss. Der Zeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen.“ 

 

Artikel 3 

Diese Änderungsordnung wird in der FH Publica 

der Fachhochschule Bingen veröffentlicht. Sie tritt 

am Tage nach ihrer Veröffentlichung durch die 

Fachhochschule Bingen in Kraft und gilt für alle 

Studierenden des Studiengangs, die sich erstmals 

zum Sommersemester 2014 oder später einschrei-

ben. 

 

 

Bingen, den 04. Februar 2014 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Peter Leiß 

Der Dekan des Fachbereiches 2 

Informatik, Technik und Wirtschaft 

der Fachhochschule Bingen 



 

23 FH PUBLICA 4 / 2014, 24.02.2014 

Anhang: Module des Studiengangs 

 
 

 


